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2.10.1 § 67 Rechtsschutz
1 Der Rechtsschutz in Planungs- und Bausachen richtet sich nach dem
Verwaltungsrechtspflegegesetz.
2 Vorbehalten bleibt:
a) Baueinsprachen erfolgen vor dem Entscheid des Gemeinderates über das Baugesuch und sind
vom Gemeinderat gleichzeitig mit dem Baugesuch zu beurteilen; die Entscheide des
Gemeinderates unterliegen unter Vorbehalt von Bst. b hienach der Verwaltungsbeschwerde;
b) Beschwerden gegen Entscheide des Gemeinderates über Baugesuche und Baueinsprachen
sind als Verwaltungsgerichtsbeschwerden zu behandeln, wenn in derselben Sache ein kantonaler
Entscheid vom Verwaltungsgericht zu beurteilen ist;
c) die Beschwerdefrist gegen Beschlüsse über den Erlass, die Änderung und die Aufhebung von
gemeindlichen Bauvorschriften, Zonen- und Bebauungsplänen beträgt 20 Tage;
d) der Verwaltungsgerichtsbeschwerde unterliegen die Genehmigungen des Regierungsrates von
Bauvorschriften und Plänen nur soweit, als sie die Beschlüsse der Gemeinden ändern oder
aufheben, oder insoweit eine Partei bereits den Gemeindebeschluss angefochten hat;
e) die Entscheide der Schätzungskommission (Abschnitte 7, 7a und 8) unterliegen der Beschwerde
an das Verwaltungsgericht. Für Zwischenentscheide gilt eine Beschwerdefrist von 20 Tagen;
f) keine aufschiebende Wirkung haben kantonale Rechtsmittel
1. gegen den Erlass oder die Änderung von kantonalen Schutzzonen und gegen einzelne
kantonale Massnahmen zum Schutz der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt;
2. gegen die Sicherung von Planungen (5. Abschnitt);
3. gegen die vorzeitige Besitzeinweisung gemäss §65.
3 Beschwerden gegen Entscheide des Gemeinderates über Baugesuche und Baueinsprachen sind
vorweg darauf zu prüfen, welchen Teil des Bauvorhabens sie betreffen. Stellt die
Beschwerdeinstanz fest, dass ein Baubeginn den Beschwerdeentscheid nicht oder nur teilweise
vorbestimmt, kann sie einen Zwischenentscheid treffen und die Bauarbeiten entsprechend ganz
oder teilweise freigeben. Eine allfällige Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den
Zwischenentscheid hat keine aufschiebende Wirkung. Das Verwaltungsgericht kann auf Gesuch
hin oder von Amtes wegen die aufschiebende Wirkung erteilen, wenn die
Verwaltungsgerichtsbeschwerde ausreichend begründet scheint.
4 Wer missbräuchlich Rechtsmittel ergreift und dadurch der Bauherrin oder dem Bauherrn einen
Schaden zufügt, kann dafür haftbar gemacht werden. Im Streitfall entscheidet das Zivilgericht.

Materialien
Absatz 2 lit. e (geändert: 1. Juli 2019)

Die Entscheide der Schätzungskommission (Abschnitte 7 und 8) unterliegen der Beschwerde ans
Verwaltungsgericht. Da neu ein Abschnitt 7a eingeführt wird, in dem die Schätzungskommission ebenfalls
Entscheide zu fällen hat, ist § 67 Abs. 2 lit. e PBG entsprechend zu ergänzen. Damit ist gewährleistet,
dass sämtliche Entscheide ausgehend von der kantonalen Schätzungskommission beim
Verwaltungsgericht anfechtbar sind.
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